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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1988

Norm

ZPO §500 Abs3 IIIa

Rechtssatz

Hat das Berufungsgericht einen Ausspruch nach § 500 ZPO nicht etwa nur aus Versehen unterlassen, sondern ihn

ausdrücklich verweigert, so ist es Sache des OGH, auf Grund einer Bekämpfung in der Revision über die fehlende

Bewertung selbst zu entscheiden.
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